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des FürstenlhuMs Neuenburg den Ankànf des Getreides

»ntter der Einschränkung gestatte, daß er aus dem Wo.

cheumarkt M Estavayer geschehe, und zwar gegen Vor.
Weisung eines Zeugnisses ihrer Orlsbchsrde, enthaltend

den Namen und Wohnort des Tragers, nebst der

Anzahl seiner Hausgenossen und der Quantität des Ge-

lreives, welcher er bedökfe, und daß nicht mehr als

vier Viertel wöchentlich auf eine Haushaltung anzukau-

sen erlaubt werde.

Die Verwalrungskammer von Bern glaubt ihrerseits,

daß keine andere Einschränkung zumachen sey, als daß

der Verkauf an Ausländer blos auf dem Markt zu

Erlach, nicht aber bey den Häusern gestattet werden

sollte, und nicht länger als dis zu Anfang des kiinfli,
gen Jahres,

Der Vollz^ Nath findet das Begehren der an der

nordwestlichen Grenzen der Republik liegenden Distrikte

der Cantone Fryburg und Been gegrünbet und schlägt

Ihnen vor, so wie dies schon im verflossenen Jahr zu

Gunsten der Einwohner des Ncuschateller Gebiets ge.

sthehen ist:
1. Ecklich für die erwähnten Gegenden eine Aus-

nähme von dem Gesetz vom iz. Herdstm. 179? zu

gestalten. Daher
2. den Voll;-. Rath zu bevollmächtigen, zwey Markt.

Plätze, den einen im Canton Fryburg und den andern

im Canton Bern zu bestimmen, wo Fremde Getreide

ankaufen dürfen.

5. Diese Ausstchr-Erlaubniß jedoch mn bis auf den

Jenner zu gestatten, dem Vsllz. Rath aber zu über-

küssen, sie auch »och früher einzuziehen, wenn das Be-

dürsniß des Absatzes für die Einwohner jener Distrikte
eine längere Fortdauer nicht erheischen oder das allfäl.

lige Steigen der Getccidpreise im Lande,, dieselbe nicht

gestatten sollte.

Die Polizey-Csmmißion legt ihr Gutachten über das

Loskanfgeschäft der Unterhaltung von Zuchlthieren des

B- Wohlcrs von Wahlen vor, welches für z Tage auf
< den CanzlcytisÄ gelegt wird.

Von der Constitutionscommiß-on wird über die Bitte
des Friede. Grelhcr von Wies in der Markgrafschaft

Badendurlach, dermal Leinweber zu Madiswyl im C

Bern, um Aufnahme in das helvetische Bürgerrecht,

Bericht erstattet, und in Folge desselben diese Bittschrift
an den Voll;. Rath gewiesen, um dem Grether wo

möglich zu Erlangung eines Heymachscheines zu verhel-

ftn und ihn dann übrigens nach dem Gesetze zu halten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Wettere von der zu Revision des Mtmizipali-
tätsgesetzes niedergeftzten Comißiou des sie-
fttzg. Rathes vorgetragene GefetzvorWäge..

(Beschluß des Gesetzvorschlaqs über vie Verwaltung
des Gemeindgütev.)

Dritter Abfchncht't.
Verrichtungen Qrganisa tio n und Be-

st i m m u n gen der Rechte u nvPflich.
ten der G e m e i n d s k am m et»

2?. Die Gemeindskammern beschäftigen sich eines-
theils mit der Besorgung und Verwaltung der best

Gemeinds- oder Heimathsgenossen zustehenden Gemeinde-

guter, die nicht Armengüter sind, und der Beziehung
und Verwendung ihrer Einkünfte; andernlheils mit
der Führung der Register ihrer Gemeinds, oder Hei-
mathsgenosse.

26. Zu Abfassung eines gültigen Beschlusses bedarf
es eineslheils der Anwesenheit von einem mehr als tit
Hälfte der Glieder der Gemeindskammern, oder in
den Fällen, wo in denjenigen Gemeinden, in welchem

Gemeindscommissarien aufgestellt sind, die Gemeinds.
Commissarien beygezogen worden müssen, der Glieder'
der Gemeindskammer und d.r Commiffarien zusammen,

genommen, andersthcils der absoluten Mehrheit der an-
wesenden Glieder. — Des Präsidenten Stimme wirlo
nur bey instehenden Stimmen mitgezählt

27. Der Gemeindammann kaun den Sitzungen bet'
Gemeindskammer beywohnen ; er hat dabey kun Stim-
recht, fondern wacht blos, daß nicht den Gesetze»,

entgegen gehandelt werde.

28. Der Gemeindsammann beeidigt alliäh' lieh, nach-

der Formel einer jeden Eonseßion, die Mitglieder des
Gemeindskammer und die Gemeindscommissarien dahin,-
daß sie die Pjkichtcn ihrer Stelle nach bestem Gewissem

in wahrer Treue erfüllen wollen.

29. Die Gemeindskammern stehen in Betreff ihrer
Verhandlungen unter der Oberaufsicht der Vcrwa!»-
tnngskammer des Cantons von welcher sie aufVerlei-
dnng der Generalversammlung oder anderer mittelbaren
oder unmittelbaren Anzeigen hin, nach Untersuchung
der Sache zurecht gewiesen, eingestellt, enlsezt, und'
den Gerichten übergeben werde» können,, unter Vor.»
behalt jedoch, des Nekuries vor dey Vollziehunqsrath.

Im Fall der Suspension oder Entsetzung soll die

Generalversammlung der Gemeindsgenossen alsoMch
zu einer neuen Wahl zusammenbcrussen werden.

ZV. Die Gemeiadàuimern können sich in ss viele-'
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Ausschüsse theilen, und so viele einzelne Verwaltungs-

Beamte aufstellen, als es die Menge und die Ver.

schiedenheit ihrer Arbeiter erfvderl.

Zu Bildung dieser Ausschüsse (Commißionen) können

den Mitgliedern der Gemeindskammern auch andere

Bürger beygeordnet, und denselben mäßige Gehalte

bestimmt werden.

Die Ausschüsse dürfen sich nur mit allfälliger Voll,
sührung der Beschlüsse der Gemeindskammcr, und mit

aiifätliger Vorberathung der in ihr Fach einschlagenden

Maßnahmen belästigen, und sind der Gemeindskam-

mer untergeordnet.

;l. In denjenigen Gemeinden, in denen Gemeinds-

Commissarien aufgestellt sind, ist die Gemeindskammcr

schuldig, dikselben beyzuziehen, und kann ohne die-

selben nichts Gültiges verfügen:
1) Wenn es um den Ankauf oder Austausch von

Liegenschaften zu thun ist;
2) Bey Geldanleihen, für welche die Gesamtheit

der Gemeindsgenossen oder die Gemeindgüter hasten

sollen;
;) Bey Ausleihung von Capitalien, die die Gemeinds.

Kammer abfällig zu machen hat;
4) Bey Rechtshändeln, welche angehoben oder aus.

gehalten werden sollen;

5) Bey solchen Ausgaben, welche die von der Ge.

neralversammlung ftstgcstzte Compete«; der Gemeinds.

Kammer übersteigen.

z-. Wenn ein Antrag der Gemeindskammer über

einen Gegenstand, über den nur mit Beyzug der Com-

verfugt
der Commissarien versammelten Gemeindskammer ver.

worsen wird, so kann derselbe von der Gemeindskam.

mer der Generalversammlung vorgetragen werden.

,2. In denjenigen Gemeinden, in welchen der

Gemeindskammcr keine Commissarien bcygeordnet sind,

kann die Gemcindskammer über keinen Gegenstand

gültig verfügen, der nach den i?ten und i?ten Artikel

der Generalversammlung vorbehalten ist^ und ist die

Gemeindskammer schuldig, in diejeu Fällen die Be.

willigung der Generalversammlung zu erhalten.

z;. Der Gemeindskammer ist untersagd, ohne Be.

willigung der Generalversammlung der Gemeindsge-

uossen, und ohne Genehmigung der Verwaltungskam.

mer des Cantons, unter welchem Vorwand es sey,

den Capitalfond der Gcm-indsgeiiossengüler anzugreifen.

?4, Gleicher Gestalt ist ihr untersagt, den Ertrag

son Skistangsgütern, die der Gemeindsgenossenschast

gehören, ohne obgedachte Bewilligung und Genehmi«
gnng zu andern Zwecken und Bedürfnissen als denen der

Stiftung zu verwenden. Es sollen auch alle dergleichen
Güter nicht mit andern vermischt, sonder» absonderlich
verwaltet werden.

N. Die Schulden, welche nach Maßgab des Ar.
tikels gemacht worden, sollen nicht durch Veräusserung
irgend eines Theils des Capitalfonds der Gemeindgü.
ter gctilget, sondern es soll zu derselben Tilgung von
dem Ertrag derselben alljährlich eine gewisse Summe
bey Seite gelegt werden.

;6. Die Gemeindskammer legt alljährlich der Ge.
neralversammlung der Gemeindsgenossen im über

ihre Einnahme und Ausgaben Rechnung ab, welche
wenigstens 14 Tage vorher, nebst ihren Beylagen im
Secretariat der Gemeindskammer jeden stimmfähigen
Gemeindsgenossen zur Einsicht offen stehen soll.

Es soll jedesmal eine Abschrift der von der Ge.
neralversammlung genehmigten Rechnung der Gemeinds»
Kammer, nebst einem Verzeichniß des Vermögens und
der Schulden der Gemeindsgenossenschast der Verwal.
tungskammer des Cantons i'ibersandt werden, weiche
von Amtswegen dieselbe jedoch lediglich dahin unter,
suchen wird, ob sie dem Artikel zq. und cnt»

gegen sey, in welchem Fall sie alsogleich daS Nöthige
verfügen wird.

;8. In denjenigen Fällen, welche die Gemeinds.
Kammer der Generalversammlung der Gemeindgenossen
vorzutragen HM, wird sie derselben einen bestimmten
Vorschlag zur*Annahme oder Verwerfung vorlegen.

Sie kann einen verworfenen Vorschlag jederzeit von
neuem mit beliebigen Abänderungen der Generalver-
sammlung vortragen.

Z9- Zu Führung der Register der Heimats. oder
Gemeindsgenossen steht den Gemeindkammern die Ein»
sicht der Tauf, Ehe- und Todtenrödel, und derjenigen
Auszügen aus solchen, welche Kraft Gesetzes vom
hinter dem Gemeinderath des Bezirks liegen sollen,
offen.

4«. Die Gemeindskammern werden dem Gemeide,
Rath ihres Bezirks ein Verzeichniß aller ihrer Hei.
matsgenossen beyderley Geschlechts, nebst Anmerkung
ihres Geburtsjahres zustellen, und solches alljährlich
im Monat revidiren und ergänzen.

4>. Die Gemeindskammern sind gehalten, den Ge.
meinde. oder Heimatsgenossen ihrer Gemeinde, auf
Begehren Heimatscheine nach dem durch das Gesetz

vom vorgeschriebenen Formular zu ertheile».
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